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zur Erreichung der Ziele der

Grundsicherung fur Arbeitsuchende

im Jahr 2026



SGB llI-Zielvereinbarung fiir das Jahr 2026 - Land Niedersachsen / Landkreis Gottingen

Zur Erreichung der Ziele der Grundsicherung fir Arbeitsuchende
schlief3t das
Niedersachsische Ministerium fUr Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung (MS)
mit dem
Landkreis Gottingen
hinsichtlich der Leistungserbringung durch die Kommunalen Jobcenter
gemal 8§ 48b Abs. 1 S. 1 Nr. 4 des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch (SGB 1)
fur das Jahr 2026 folgende

Vereinbarung

|. Grundséatze

Die Grundsicherung fiir Arbeitsuchende zielt darauf ab, Leistungsberechtigten ein menschen-
wirdiges Leben zu erméglichen und dazu beizutragen, dass Menschen ihren Lebensunterhalt
aus eigenen Mitteln bestreiten kdnnen. Zu den Zielen, die daraus abgeleitet werden, zahlen
die Verringerung der Hilfebedurftigkeit, die Verbesserung der Integration in Erwerbstatigkeit,
die Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug sowie die Verbesserung der sozialen Teil-
habe.

Gleichstellung von Frauen und Mé&nnern, im Sinne gleicher wirtschaftlicher Unabhéngigkeit
durch eigenstandige wirtschaftliche Sicherung im Lebensverlauf, ist in der Grundsicherung far
Arbeitssuchende als durchgéngiges Prinzip zu bertcksichtigen. Dazu missen gleiche Chan-
cen auf eine existenzsichernde Arbeitsmarktintegration, unabhangig vom Geschlecht,

unterstltzt werden.

Geflichtete Menschen muissen eng im Hinblick auf Spracherwerb und bei der qualifikations-

adaquaten Einmundung in den Arbeitsmarkt unterstiitzt werden.

Die Erreichung der Ziele hat Uber die kurzfristigen, positiven Auswirkungen hinaus langfristige
Bedeutung fir Individuen, Staat und Gesellschaft. Sie setzt voraus, dass die Problemlagen
der Menschen individuell und ganzheitlich betrachtet und geldst werden. Die Eingliederung in
Arbeit bleibt das prioritare Ziel. Dabei ist ein enger Dialog mit den Beteiligten flr einen guten

Integrationsprozess sinnvoll.



SGB llI-Zielvereinbarung fiir das Jahr 2026 - Land Niedersachsen / Landkreis Gottingen

Il. Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit mehreren Jahren in einer Phase der Stagnation. Im
Jahr 2026 erwartet die Bundesregierung, gestitzt vor allem durch die wirtschafts- und finanz-
politischen Malinahmen (u. a. Investitionssofortprogramm, Sondervermdgen Infrastruktur und

Klimaneutralitat), eine wirtschaftliche Belebung.

Fur Niedersachsen erwartet das IAB mit Blick auf die 6konomischen Rahmenbedingungen
unterschiedliche Trends auf dem Arbeitsmarkt. Dabei geht das IAB von einem leichten Anstieg
der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten von 0,1 % und gleichzeitig von einem leichten
Anstieg der Arbeitslosigkeit um insgesamt um 0,5 % aus. Der Anstieg wird jedoch mit einem
Plus von 2,2 % deutlich starker das SGB Il als das SGB Il betreffen.

Insgesamt hangen die Dynamik und Entwicklung des Arbeitsmarktes im Jahr 2026 weiterhin
entscheidend von der geopolitischen Entwicklung sowie von Auswirkungen der Transforma-
tion und weiteren Veranderungen z.B. in der Automobilindustrie auf den Arbeitsmarkt ab. Trotz
Anzeichen fur eine leichte Erholung und positive Impulse durch staatliche Investitionen sind
weitere Reformen und MalRnahmen zur Senkung der Kosten erforderlich, um langfristigen

Wachstum zu sichern.

Als finanzielle Rahmenbedingungen stehen dem Landkreis Gottingen fur die Eingliederung
und Betreuung der erwerbsféahigen Leistungsberechtigten laut Bundeshaushalt - einschlieflich
der Mittel aus Ausgaberesten in H6he von bis zu 350 Mio. Euro und des Ausgleichsbetrages
nach § 459 SGB IIl in Héhe von 87 Mio. Euro - sowie der Eingliederungsmittel-Verordnung im
Gesamtbudget rd. 39,3 Mio. Euro fur das Jahr 2026 zur Verfligung:

¢  Verwaltungskosten 21.957.851 Euro

o Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 17.315.861 Euro.

Ill. Vereinbarungen

8 1 Verpflichtung der Vereinbarungspartner

Der Landkreis Goéttingen und das Land Niedersachsen setzen sich dafiir ein, dass die in § 2
vereinbarten Ziele erreicht werden. Die Malinahmen des Landkreises zur Zielerreichung erfol-
gen wirkungsorientiert und wirtschaftlich. Das Land Niedersachsen unterstitzt die

Zielerreichung des Landkreises durch fachliche Beratung.
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§ 2 Ziele, Zielindikatoren und Ergdnzungsgréf3en

(1) Der Landkreis Géttingen und das Land Niedersachsen vereinbaren sich zu folgenden Zie-

len:

1. Verringerung der Hilfebedurftigkeit

Zielist es, dass erwerbsfahige Leistungsberechtigte ihren Lebensunterhalt unabhangig
von der Grundsicherung nach dem SGB Il aus eigenen Mitteln und Kréften bestreiten,
damit die Hilfebedurftigkeit insgesamt verringert wird. Fir die Nachhaltung dieses Ziels
wird im Vergleich zum Vorjahr die Entwicklung der Summe der Leistungen zum Le-

bensunterhalt im Rahmen eines Monitorings beobachtet.

Weiterhin soll im Monitoring die Qualitat der Integrationen betrachtet werden. Hierzu
wird der Anteil an bedarfsdeckenden Integrationen und die Zahl der Langzeitleistungs-
beziehenden, die seit vier Jahren oder langer als erwerbsfahige Leistungsberechtigte
im Hilfebezug sind, beobachtet.

2. Verbesserung der Integration in Erwerbstatigkeit

Ziel ist es, die Hilfebedurftigkeit zu vermeiden oder zu Uberwinden. Dies soll vor allem
durch Integrationen in Erwerbstatigkeit erfolgen. Zielindikator fir dieses Ziel ist die In-
tegrationsquote.

Das Ziel ist im Jahr 2026 erreicht, wenn die Integrationsquote des Landkreises

Gottingen um 11,4 % im Vergleich zum Jahr 2025 steigt.

3. Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Ziel ist die Vermeidung und Verringerung von Langzeitleistungsbezug. Der Pravention
und der Beendigung des Langzeitleistungsbezugs sollen deshalb weiterhin erhdhte
Aufmerksamkeit zukommen. Die Erreichung dieses Ziels setzt langfristige Eingliede-

rungsstrategien und darauf konzentrierte Ressourcen voraus.

Das Ziel ist im Jahr 2026 erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Langzeit-
leistungsbeziehenden des Landkreises Gottingen um 2,9 % im Vergleich zum Jahr
2025 reduziert wird.



SGB llI-Zielvereinbarung fiir das Jahr 2026 - Land Niedersachsen / Landkreis Gottingen

4. Konsolidierung ,Sozialraumorientierung im SGB II“ (individualisierte Zielvereinbarung)

Ziel ist, dass das Fachkonzept Sozialraumorientierung im gesamten Jobcenter von den
Integrationsfachkréaften unter Berlcksichtigung der neuen gesetzlichen Regelungen
praktiziert wird. Der Beratungs- (Willens- und Ressourcenorientierung) und
Verpflichungsansatz ("Nichts tun geht nicht!" - konsequentes Einfordern der

Kooperation der ELB) wird dabei im Sinne des Fachkonzeptes einheitlich umgesetzt.

Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse und Erfahrungen sowie der regionalen Hand-
lungsbedarfe verstandigen sich die Zielvereinbarungspartner fur den Landkreis

Gottingen auf die folgenden Umsetzungsschritte:

e Anpassung und Weiterentwicklung der Grundstrukturen der Arbeit der
Integrationsfachkréfte (personelle Aufstellung, Funktionen einzelner Bereiche,
Arbeitsorganisation, Schnittstellen zu weiteren Arbeitsbereichen)

e Nachhalten der Vorgaben beziglich Arbeitsweise der Integrationsfachkrafte
mittels Auswertung von Kennzahlen, weiterer Qualitatssicherungsaktivitaten
und gezielter MalRhahmen zur engen Fihrung der Mitarbeitenden durch die
unmittelbaren Fihrungskrafte

o Das Ziel ist erreicht, wenn die vereinbarten Schritte umgesetzt wurden sowie

e die Beratung durch die Integrationsfachkrafte entsprechend der Haltung und
der Methoden des Fachkonzepts Sozialraumorientierung stattfindet und

e die Kooperation der ELB von den Integrationsfachkraften konsequent und

anhaltend eingefordert wird.

5. Gleichstellung von Frauen und Mé&nnern im SGB I

Das Prinzip der Gleichstellung von Frauen und Méannern in der Grundsicherung fir
Arbeitsuchende ist auch in der Zielsteuerung - entsprechend der Vorgabe in § 1 Absatz
2 Satz 3 SGB Il - zu verfolgen. Der Landkreis Géttingen wird der Gleichstellung der
Geschlechter auch im Jahr 2026 eine besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen,
um die Hilfebedurftigkeit von Frauen zu verringern, die Integration von Frauen in Er-
werbstétigkeit in den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern sowie den Anteil der Frauen

in Malnahmen zu erhdhen.
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(2) Hinsichtlich der Zielindikatoren und der jeweils zu berticksichtigenden Erganzungsgrof3en
findet die Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a des Zweiten Buches Sozi-
algesetzbuch vom 12.08.2010 (BGBI. | S. 1152), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung
vom 15. Marz 2019 (BGBI. | S. 339) geéandert worden ist, Anwendung.

§ 3 Zielnachhaltung und Zieldialoge im Land Niedersachsen

(1) Der Landkreis Géttingen und das Land Niedersachsen fuhren in vertrauensvoller Zusam-
menarbeit unterjahrig in regelméaligen Abstanden — mindestens jedoch zweimal jahrlich —
Zieldialoge zur Entwicklung der Kennzahlen und Ergdnzungsgréf3en nach § 48a SGB |l sowie
zum Stand der Zielerreichung. Insbesondere bei Zielabweichungen und auf Wunsch des Land-
kreises Gottingen kénnen unterjahrig weitere Gesprache gefiihrt werden.

(2) Grundlage fur die Zieldialoge und die Beurteilung der Zielerreichung 2026 bilden die Jah-
resfortschrittswerte ohne Wartezeit. FUr die (unterjéhrige) Beurteilung der in 8 2 Nr. 1 bis 3
vereinbarten Zielwerte (Zielerreichung) werden jeweils die Jahresfortschrittswerte mit den glei-
chen Ladesténden verglichen. Das MS stellt dem Landkreis Gottingen regelmaRig aufbereitete
Daten zur Bewertung der Zielerreichung zur Verfigung. Die Umsetzung der vereinbarten indi-
vidualisierten Ziele nach § 2 werden im Rahmen der Zieldialoge thematisiert und ggf. durch
gesonderte Auswertung begleitet/unterstiitzt.

(3) Die Gesamtergebnisse der Zielsteuerung 2026 werden auf Grundlage von Jahresendwer-

ten 2026 ohne Wartezeit im Rahmen des Dialogs im Friihjahr 2027 bewertet.

(4) Die Auswirkungen von gesetzlichen Neuregelungen werden bei der Zielnachhaltung be-

rticksichtigt.

(5) Abweichungen von den unter den finanziellen Rahmenbedingungen genannten Haushalts-
mitteln und den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten sowie konjunkturelle und strukturelle

Besonderheiten werden bei der Beurteilung der Zielerreichung ebenso berlicksichtigt.

(6) In die Vorbereitung der regelméRigen und ggf. notwendigen anlassbezogenen Zieldialoge
wird der Ausschuss fur Zielvereinbarungen nach 8§ 2b des Niedersachsischen Gesetzes zur
Ausfihrung des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuchs und des 8§ 6b des Bundeskindergeld-
gesetzes (Nds. AG SGB Il) einbezogen, welcher ebenfalls die mal3geblichen Grundlagen und

Empfehlungen dafir erarbeitet.






	20260204 Zielvereinbarung 2026 - LK Göttingen
	20260204 Zielvereinbarung 2026 - LK Göttingen
	20260204 Zielvereinbarung 2026 - LK Göttingen
	20260204 Zielvereinbarung 2026 - LK Göttingen
	20260204 Zielvereinbarung 2026 - LK Göttingen
	20260204 Zielvereinbarung 2026 - LK Göttingen
	20260204 Zielvereinbarung 2026 - LK Göttingen

